
Für alle Steuerpflichtigen

• Steuervorteil für den Abzug von 
Aufwendungen für Handwerkerleistungen 

seit 1.1.2009 verdoppelt

Seit  dem  1.1.  2009  sind  Aufwendungen  für 
Handwerksleistungen  (Renovierungs-,  Erhaltungs- 
und  Modernisierungsmaßnahmen)  besser  von  der 
Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus von bis 
zu 600 € pro Jahr wird auf 1.200 € verdoppelt. Das 
heißt von 6.000 € Arbeitskosten können 20 %, also 
1.200 €,  direkt  von  der  Steuer  abgezogen  werden. 
Sind  die  Arbeitskosten  höher,  bleibt  es  bei  den 
1.200 €.

Beispiel:  Ein  Steuerpflichtiger  lässt  sein 
Badezimmer  renovieren.  Die  Rechnung  des 
Handwerkers  beträgt  15.000  €  zuzüglich 
Mehrwertsteuer.  Davon  belaufen  sich  die 
Materialkosten  auf  7.500 €  und  die  Arbeitskosten 
auf  7.500 €.  Der  Steuerpflichtige  kann  20 %  von 
(7.500 € + 1.425 € MwSt. =) 8.925 €, also 1.785 €, 
höchstens jedoch 1.200 € in der Steuererklärung mit 
der festgesetzten Einkommensteuer verrechnen.
In  diesem Fall  könnte aber  –  falls  möglich – eine 
Aufteilung der Aufwendungen in das Folgejahr von 
Vorteil sein.

Die  Regelung  zur  höheren  Förderung  der 
Handwerkerleistung  soll  zwei  Jahre  nach 
Inkrafttreten  derselben  erneut  geprüft  werden. 
Wer  nicht  an  eine  Weitergeltung  der  erhöhten 
Absetzbarkeit  von  Handwerkerleistungen  nach 
diesen  zwei  Jahren  glaubt,  sollte  seine 
Renovierungs-,  Erhaltungs-  und 
Modernisierungsmaßnahmen  innerhalb  dieser 
Zeit durchführen, sofern nötig und möglich.

Anmerkung:  Die Steuerermäßigung setzt zwingend 
den  Nachweis  der  Aufwendungen  durch  das 
Vorhandensein einer Rechnung und die Zahlung auf 
das  Konto  des  Erbringers  der  haushaltsnahen 
Dienstleistung durch Beleg des Bankinstituts voraus; 
auch  wenn  die  Rechnung  nicht  mehr  mit  der 
Einkommensteuererklärung abgegeben werden muss. 
Barzahlungen werden nicht anerkannt!
Zum leichteren Nachweis des Arbeitslohns empfiehlt 
sich,  bereits  in  der  Handwerkerrechnung  eine 
Auflistung  von  Material  und  Lohn  wie  folgt  zu 
definieren: „Im Rechnungsbetrag in Höhe von... sind 
Lohnkosten in Höhe von... brutto enthalten.“

• Verfall eines Steuerermäßigungsbetrags 
für Handwerkerleistungen

In  einem  vom  Bundesfinanzhof  (BFH) 
entschiedenen  Fall  nahmen  Steuerpflichtige 
Handwerkerleistungen für Renovierungsmaßnahmen 
in  Anspruch.  Die  geltend  gemachte 
Steuerermäßigung in  Höhe  von  damals  600  €  (ab 
1.1.2009 = bis 1.200 €) wirkte sich steuerlich nicht 
aus, weil die Einkommensteuer auf 0 € festzusetzen 
war.  Die  Steuerpflichtigen  begehrten  deshalb,  den 
steuerlich  nicht  absetzbaren  Betrag   –  den  sog. 
Anrechnungsüberhang  –  als  negative 
Einkommensteuer zu erstatten. Hilfsweise sollte ein 
Anrechnungsüberhang  festgestellt  werden,  der  in 
andere  Veranlagungszeiträume  zurück-  bzw. 
vorgetragen werden kann.

Der  BFH  war  der  Auffassung,  dass  die 
Steuerpflichtigen weder die Erstattung eines solchen 
Anrechnungsüberhangs  noch  die  Feststellung  einer 
rück-  oder  vortragsfähigen  Steuerermäßigung 
beanspruchen  können.  Es  ist  gleichheitsrechtlich 
nicht  geboten,  die  geminderte  finanzielle 
Leistungsfähigkeit  des  Steuerpflichtigen  über  die 
Festsetzung einer Einkommensteuer in Höhe von 0 € 
hinaus  zu  berücksichtigen.  Die  weitgehende 
Gestaltungsfreiheit  des  Gesetzgebers  lässt  es  auch 
zu, von einem Rück-  oder Vortrag eines ganz oder 
teilweise  nicht  ausgenutzten 
Steuerermäßigungsbetrags abzusehen. 

• Bessere Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen seit dem 1.1.2009

Wer  Ausgaben  für  haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse  oder  Dienstleistungen 
wie Kinderbetreuung oder Pflegeleistungen hat, der 
bekommt dafür Steuerermäßigungen. Die Förderung 
wird  ab  1.1.2009  auf  einheitlich  20 %  der 
Aufwendungen ausgeweitet,  die  Höchstgrenze  liegt 
bei 4.000 € pro Jahr. Diese Förderung gilt auch für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.

Beispiele:  Der  gut  verdienende  Steuerpflichtige  A 
hat  wenig  Freizeit  und  beabsichtigt  deshalb  zum 
1.4.2009  eine  Haushaltshilfe  einzustellen.  Ihr 
Aufgabengebiet  soll  die  Reinigung  der  Wohnung, 
Kochen  und  Gartenarbeiten  umfassen.  Die 
Lohnkosten  (Bruttolohn  und  Beiträge  zur 
Sozialversicherung) werden voraussichtlich 1.500 € 
monatlich  betragen  (insgesamt  für  2009  also 
13.500 €). 

Das Kind des A wird von einem Au-pair betreut, das 
auch  leichte  Hausarbeiten  erledigt.  Die  Kosten  für 
das   Au-pair  betragen  400 €  monatlich.  Die 
Aufteilung des Entgelts auf die Kinderbetreuung und 
Hausarbeiten  wurde  nicht  vertraglich  festgelegt. 



Entsprechend können 50 % der Aufwendungen, also 
2.400 €, ggf. als Kinderbetreuungskosten im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt werden. 
Für die übrigen 50 % der Aufwendungen (insgesamt 
für  2009 2.400 €)  kann eine Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe  Dienstleistungen  in  Anspruch 
genommen werden. 

Mit  der  Pflege  und  Betreuung  seines 
pflegebedürftigen  Vaters  beauftragt  A  eine 
selbstständige  Pflegekraft.  Die  Ausgaben  dafür 
betragen  1.000 €  monatlich  (insgesamt  für  2009 
12.000 €). 

Für  2009  rechnet  der  Steuerpflichtige  somit  mit 
förderungsfähigen  Ausgaben  i. H. v.  insgesamt 
27.900 € (13.500 € + 2.400 € + 12.000 €). A kann 
Aufwendungen  in  Höhe  von  4.000 €  von  seiner 
Einkommensteuer  abziehen  (20 % von 27.900  €  = 
5.580 €, aber höchstens 4.000 €).

• Steuerliche Behandlung von 
Photovoltaikanlagen

Die  Installation  von  Photovoltaikanlagen  zur 
Erzeugung  von  Strom  erfreut  sich  aufgrund  der 
zusätzlichen  Einnahmemöglichkeit  zunehmender 
Beliebtheit. Bei der Installation solcher Anlagen auf 
privaten Grundstücken entsteht jedoch zwangsläufig 
Beratungsbedarf  bei  der  Einkommen-,  Gewerbe-, 
Grunderwerb-  und  Umsatzsteuer.  Nachfolgend  soll 
auf  die  wichtigsten  Punkte  aufmerksam  gemacht 
werden. Über die Einzelheiten beraten wir Sie gerne 
im individuellen Gespräch.

Einnahmen aus Gewerbebetrieb:  Steuerpflichtige, 
die Photovoltaikanlagen betreiben und damit Strom 
erzeugen, den sie in das öffentliche Netz einspeisen, 
erzielen  hieraus  in  Höhe  der  vom  Netzbetreiber 
gewährten  Vergütung  Einnahmen  aus  einer 
gewerblichen Betätigung. Das Erneuerbare-Energie-
Gesetz  (EEG)  2009  sieht  für  Photovoltaikanlagen 
mit einer Leistung bis einschließlich 30 kW erstmals 
einen gegenüber dem Einspeisetarif (im Jahre 2009: 
43,01 ct/kWh)  besonderen  Anrechnungstarif  (im 
Jahre 2009: 25,01 ct/kWh) vor, soweit der erzeugte 
Strom  nachweislich  in  unmittelbarer  Nähe  zur 
Anlage  selbst  verbraucht  und  nicht  in  das  Netz 
eingespeist wird. 

Betriebsvorrichtung:  Photovoltaikanlagen,  die  auf 
das  Dach  aufgesetzt  werden,  sind  regelmäßig  als 
Betriebsvorrichtung anzusehen. Sie rechnen zu den 
beweglichen Wirtschaftsgütern und haben nach der 
amtlichen Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer 
von 20 Jahren. 

Beispiel:  Anlagenherstellung  Januar  2008, 
Herstellungskosten  100.000  €  netto, 

Abschreibungszeitraum  20  Jahre  =  steuerlich 
ansetzbarer Abschreibungsbetrag 5.000 €/Jahr.
Für  vor  dem 1.1.2008  bzw.  nach  dem 31.12.2008 
angeschaffte  Anlagen  kann  anstelle  der  linearen 
Abschreibung  (AfA)  auch  die  degressive  AfA 
angesetzt werden. Bei der degressiven AfA kann für 
Anlagen,  die  zwischen  dem  1.1.2009  und  dem 
31.12.2010 angeschafft  werden,  höchstens der  2,5-
fache Wert der linearen Abschreibung – also 2,5 x 5 
%  =  12,5  %  –  steuerlich  angesetzt  werden.  Der 
Betrag  ist  immer  vom  verbliebenen  Nettorestwert 
abzusetzen. 

Beispiel: (Anlagenherstellung  und  Kosten  wie 
vorher)  maximale  degressive  AfA =  100.000  €  x 
12,5 % = 12.500 € im ersten Jahr. Im zweiten Jahr 
reduziert  sich  die 
Abschreibungsbemessungsgrundlage  um  12.500  € 
auf  dann  87.500  €.  Die  AfA beträgt  demnach  im 
zweiten Jahr 87.500 € x 12,5 % = 10.938 €. 
Da nach einigen Jahren der Betrag der degressiven 
AfA unter  den der  linearen  AfA fällt,  wird in der 
Regel  in  diesem  Jahr  von  der  degressiven  zur 
linearen  Abschreibungsmethode  gewechselt  und 
diese  Methode  bis  zum  Ende  des 
Abschreibungszeitraums beibehalten.

Neben den beiden Abschreibungsmethoden besteht – 
unter  weiteren  Voraussetzungen  –  auch  noch  die 
Möglichkeit  der  Inanspruchnahme  eines 
„Investitionsabzugsbetrages“  sowie  einer 
„Sonderabschreibung“.

Unselbstständiger  Gebäudebestandteil:  Die 
Aufwendungen  für  dachintegrierte 
Photovoltaikanlagen  –  z.  B.  in  der  Form  von 
Solardachsteinen,  Solardachfolien  oder  Indach-
Solarmodulen –  die neben der Erzeugung von Strom 
–  auch  den  Schutz  des  Gebäudes  vor 
Witterungseinflüssen  übernehmen,  zählen  entweder 
zu  den  Herstellungskosten  des  Gebäudes  oder 
werden  –  bei  der  Sanierung  des  Daches  –  als 
Erhaltungsaufwendungen beurteilt. 
Wird die Photovoltaikanlage bereits bei Herstellung 
des  Gebäudes  eingebaut,  so  werden 
Abschreibungsbeträge  nach  den  für  Gebäude 
geltenden AfA-Vorschriften berücksichtigt. Dabei ist 
der  maßgebende  AfA-Satz  nur  auf  die 
Anschaffungskosten  anzuwenden,  die  auf  den 
Gewerbebetrieb  „Stromerzeugung“  entfallen.  Diese 
können  auch  im  Wege  einer  sachgerechten 
Schätzung  erfolgen.  Wird  die  Photovoltaikanlage 
dagegen im Zuge einer Dachrenovierung eingebaut, 
so  werden  die  anteiligen  Erhaltungsaufwendungen 
als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben anerkannt. 

Vorsteuerabzug/Umsatzsteuerabführung: Ordnet 
der  Unternehmer  zulässigerweise  eine 
Photovoltaikanlage  insgesamt  seinem 
Unternehmensvermögen  zu,  ist  er  zum 



Vorsteuerabzug  aus  den  Anschaffungs-  oder 
Herstellungskosten und aus den laufenden Kosten in 
vollem Umfang berechtigt.  Die  vom Netzbetreiber 
erhaltene Mehrwertsteuer ist gleichzeitig abzuführen.

Gewerbesteuer: Bei  der  Gewerbesteuer  gilt 
zunächst  ein  allgemeiner  Freibetrag  von  24.500 €. 
Insofern  dürfte  bei  einer  Anlage  auf  dem eigenen 
Wohnhaus  wegen  der  Größe  regelmäßig  keine 
Gewerbesteuerbelastung entstehen. 

• Änderung der Rechtsprechung bei 
doppelter Haushaltsführung 

Der  Bundesfinanzhof (BFH) hat  mit  zwei Urteilen 
vom 5.3.2009  seine Rechtsprechung zur  doppelten 
Haushaltsführung  nach  Wegverlegung  des 
Familienwohnsitzes  vom  Beschäftigungsort 
geändert.  Zu  den  Werbungskosten  gehören  auch 
notwendige  Mehraufwendungen,  die  einem 
Arbeitnehmer  wegen einer  aus  beruflichem Anlass 
begründeten doppelten  Haushaltsführung entstehen. 
Bisher verneinte die Rechtsprechung die berufliche 
Veranlassung  einer  doppelten  Haushaltsführung, 
wenn der Steuerpflichtige die Familienwohnung aus 
privaten  Gründen  vom  Beschäftigungsort 
wegverlegt hatte und dann von einer Zweitwohnung 
am  Beschäftigungsort  seiner  bisherigen 
Beschäftigung weiter nachging.

Nach neuer  Rechtsprechung des  BFH schließt  nun 
eine solche Wegverlegung des Haupthausstands aus 
privaten Gründen eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung  nicht  aus.  Eine  beruflich 
begründete doppelte Haushaltsführung setzt voraus, 
dass  aus  beruflicher  Veranlassung  am 
Beschäftigungsort  ein  zweiter  (doppelter)  Haushalt 
zum  Hausstand  des  Steuerpflichtigen  hinzutritt. 
Beruflich veranlasst ist der Haushalt dann, wenn ihn 
der  Steuerpflichtige  nutzt,  um seinen  Arbeitsplatz 
von dort aus erreichen zu können. Wird ein solcher 
beruflich  veranlasster  Zweithaushalt  am 
Beschäftigungsort  eingerichtet,  so  wird damit  auch 
die  doppelte  Haushaltsführung  selbst  aus 
beruflichem Anlass begründet. Dies gilt selbst dann, 
wenn der Haupthausstand aus privaten Gründen 
vom Beschäftigungsort wegverlegt und dann die 
bereits  vorhandene  oder  eine  neu  eingerichtete 
Wohnung am Beschäftigungsort  aus beruflichen 
Gründen  als  Zweithaushalt  genutzt  wird. Denn 
der  (beibehaltene)  Haushalt  am  Beschäftigungsort 
wird nun aus beruflichen Motiven unterhalten. 

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall waren der 
Ehemann  in  M  und  seine  mit  ihm  zusammen 
veranlagte  Ehefrau  in  A  jeweils  nichtselbstständig 
tätig. In A war zunächst auch der Familienwohnsitz 
der Eheleute, der nach der Geburt des ersten Kindes 
unter  Aufgabe  der  Wohnung  in  A  im  November 

2000 zunächst nach M und im August 2001 wieder 
zurück nach A verlegt wurde. Der Ehemann wohnte 
nach dem Rückumzug in M zunächst im Hotel und 
mietete ab September 2002 in M eine Zweitwohnung 
an.  Er  machte  Aufwendungen  für  doppelte 
Haushaltsführung  am  Beschäftigungsort  in  M 
geltend. Auch in dem weiteren Verfahren hatte der 
ledige Kläger seinen Hauptwohnsitz vom Arbeitsort 
wegverlegt,  die  bisherige  Wohnung  am 
Beschäftigungsort  beibehalten  und  die 
Aufwendungen  dafür  als  Kosten  einer  doppelten 
Haushaltsführung angesetzt. In beiden Fällen lehnten 
dies die Finanzämter und auch die Vorinstanzen auf 
Grundlage der früheren Rechtsprechung des BFH ab.

Der  BFH  hob  die  Vorentscheidungen  auf  und 
entschied,  dass  die  Berücksichtigung  der 
Aufwendungen  für  die  doppelte  Haushaltsführung 
nicht schon deshalb ausscheide, weil der Hausstand 
jeweils  vom Beschäftigungsort  wegverlegt  worden 
sei;  unerheblich  sei  auch,  ob  noch  ein  enger 
Zusammenhang  zwischen  der  Wegverlegung  des 
Hausstandes  vom  Beschäftigungsort  und  der 
(Neu-)Begründung  des  zweiten  Haushalts  am 
Beschäftigungsort bestehe oder ob doch schon eine 
hinreichend lange Frist zwischen der Wegverlegung 
der  Familienwohnung  vom  Beschäftigungsort  und 
der  Neubegründung  des  zweiten  Haushalts  am 
Beschäftigungsort verstrichen sei.

• Aufwendungen für ein Erststudium nach 
abgeschlossener Berufsausbildung sind 
als Werbungskosten abziehbar

Das seit 2004 geltende Abzugsverbot für Kosten von 
Erststudien  und  Erstausbildungen  steht  der 
Abziehbarkeit von beruflich veranlassten Kosten für 
ein Erststudium jedenfalls dann nicht entgegen, wenn 
diesem  eine  abgeschlossene  Berufsausbildung 
vorausgegangen  ist.  Das  hat  der  Bundesfinanzhof 
(BFH) in mehreren Entscheidungen vom 18.6.2009 
festgestellt.

Nach seiner Rechtsprechung sind Aufwendungen für 
Bildungsmaßnahmen  Werbungskosten,  wenn  ein 
Veranlassungszusammenhang  mit  einer  ggf.  auch 
späteren beruflichen Tätigkeit besteht. Die ab 2004 
geltende  Regelung  bestimmt  nun,  dass 
Aufwendungen  des  Steuerpflichtigen  für  seine 
erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium 
im Rahmen der Einkünfteermittlung nicht abziehbar 
sind,  wenn  die  Aufwendungen  nicht  im  Rahmen 
eines  Dienstverhältnisses  stattfinden;  sie  können 
allerdings jährlich bis zu 4.000 € als Sonderausgaben 
abgezogen  werden.  Die  Verfassungsmäßigkeit  der 
Neuregelung ist umstritten.

Mit den Urteilen vom 18.6.2009 hat der BFH jetzt 
entschieden,  dass  das  Einkommensteuergesetz  kein 



Abzugsverbot  für  Werbungskosten  enthält.  Die 
Vorschrift  bestimme  lediglich  in  typisierender 
Weise, dass bei einer erstmaligen Berufsausbildung 
ein  hinreichend  veranlasster  Zusammenhang  mit 
einer bestimmten Erwerbstätigkeit fehlt. 

Die  Typisierung  erstreckt  sich  nicht  auf 
Steuerpflichtige,  die  erstmalig  ein  Studium 
berufsbegleitend  oder  in  sonstiger  Weise  als 
Zweitausbildung absolvierten.

Im einem der vom BFH entschiedenen Fälle war eine 
Steuerpflichtige  gelernte  Buchhändlerin.  Nach 
Abschluss  der  Ausbildung  hatte  sie  zunächst  ein 
Studium  begonnen,  allerdings  wegen  einer 
Schwangerschaft nicht beendet. Im Jahr 2002 nahm 
sie  das  Studium  zur  Grund-,  Haupt-  und 
Realschullehrerin  auf.  Der  BFH  beurteilte  die 
Aufwendungen  für  das  Lehramtsstudium  als 
beruflich  veranlasst.  Es  besteht  ein  hinreichend 
klarer Zusammenhang dieser Ausgaben mit späteren 
Einnahmen  aus  der  angestrebten  Tätigkeit  als 
Lehrerin.  Bei  diesem Urteil  bestand  für  den  BFH 
keine  Veranlassung,  auf  die  gegen  die 
Verfassungsmäßigkeit  geäußerten  Bedenken 
einzugehen. 

Anmerkung:  Kosten  für  ein  Studium,  das  nach 
einer  abgeschlossenen  Erstausbildung 
aufgenommen  wird,  können  nunmehr  als 
Werbungskosten  in  der  Einkommensteuererklärung 
geltend  gemacht  werden.  Erzielt  z.  B.  ein  Student 
mit  abgeschlossener  Erstausbildung  dann  nach 
Abschluss  des  Studiums  Einnahmen,  kann  er  die 
Verluste  aus  dem Studium voll  gegenrechnen  und 
verringert  somit  seine  Steuerlast  in  den  ersten 
Berufsjahren  nach  dem  Studienabschluss.  Dafür 
muss  jedoch  eine  Steuererklärung  angefertigt  und 
eine Verlustfeststellung beantragt werden. Dies kann 
auch noch vier Jahre rückwirkend geschehen. 
Nicht  davon  betroffen  sind  Kosten  für  ein 
Erststudium ohne vorherige Berufsausbildung. 

• Steuerliche Behandlung beruflicher
Fort- und Weiterbildungskosten des
Arbeitgebers

Berufliche  Fort-  und  Weiterbildungsleistungen  des 
Arbeitgebers  führen  nicht  zu  Arbeitslohn,  wenn 
diese Bildungsmaßnahmen im ganz  überwiegenden 
betrieblichen  Interesse  des  Arbeitgebers 
durchgeführt  werden.  Dies  gilt  auch  bei 
Bildungsmaßnahmen fremder  Unternehmer,  die  für 
Rechnung des Arbeitgebers erbracht werden. 

Ein ganz überwiegendes eigenbetriebliches Interesse 
des  Arbeitgebers  kann  aber  auch  dann  vorliegen, 
wenn  der  Arbeitnehmer  bezogen  auf  die  infrage 
stehende  Bildungsmaßnahme  Rechnungsempfänger 

ist. Dies setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber 
die Übernahme bzw. den Ersatz allgemein oder für 
die besondere Bildungsmaßnahme zugesagt und der 
Arbeitnehmer im Vertrauen auf diese zuvor erteilte 
Zusage  den  Vertrag  über  die  Bildungsmaßnahme 
abgeschlossen  hat.  Insoweit  hält  die 
Finanzverwaltung  nicht  mehr  an  ihrer 
Rechtsauffassung fest, dass, soweit der Arbeitnehmer 
selbst  Schuldner  der  Aufwendungen  ist,  die 
(teilweise)  Übernahme  dieser  Kosten  durch  den 
Arbeitgeber immer steuerpflichtiger Arbeitslohn ist. 

Um  in  diesen  Fällen  des  aus  ganz  überwiegend 
betrieblichem  Interesse  gewährten 
Arbeitgeberersatzes einen Werbungskostenabzug für 
die  vom  Arbeitnehmer  wirtschaftlich  nicht 
getragenen  Aufwendungen  auszuschließen,  hat  der 
Arbeitgeber  auf  der  ihm  vom  Arbeitnehmer  zur 
Kostenübernahme vorgelegten Originalrechnung die 
Höhe  der  Kostenübernahme  anzugeben  und  eine 
Kopie dieser Rechnung zum Lohnkonto zu nehmen. 
Bei  Anrufungsauskünften  ist  hierauf  gesondert 
hinzuweisen.

Anmerkung:  Ist  der  Arbeitgeber 
Rechnungsempfänger,  besteht  für  ihn  bei  einer 
umsatzsteuerpflichtigen Maßnahme die Möglichkeit 
des Vorsteuerabzugs.

• Ernstliche  Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit des 
Abzugsverbots für 
häusliche Arbeitszimmer

Seit  dem  Veranlagungszeitraum  2007  sind 
Aufwendungen  für  ein  beruflich/betrieblich 
genutztes  häusliches  Arbeitszimmer  nur  noch 
steuerlich abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt  der  gesamten  betrieblichen  und 
beruflichen Betätigung des Steuerpflichtigen bildet. 
Kosten  für  ein  Arbeitszimmer  von  Lehrern,  bei 
denen  der  Mittelpunkt  der  beruflichen  Tätigkeit 
regelmäßig  in  der  Schule  liegt,  sind  nach  dieser 
Regelung  nicht  mehr  als  Werbungskosten 
abzugsfähig.

In  seinem  Beschluss  vom  25.8.2009  äußert  der 
Bundesfinanzhof  (BFH)  jedoch  ernstliche  Zweifel 
daran,  ob  das  ab  2007  geltende  Verbot, 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als 
Werbungskosten  abzuziehen,  wenn  das 
Arbeitszimmer nicht  den Mittelpunkt der  gesamten 
betrieblichen  und  beruflichen  Betätigung  bildet, 
verfassungsgemäß ist.  Es  bestünden  hier  ernstliche 
Zweifel  an  der  Verfassungsmäßigkeit  der 
Neuregelung. 

Der  BFH  hat  deshalb  die  Interessen  des 
Antragstellers  und  des  von  Steuereinnahmen 



abhängigen  Gemeinwesens  gegeneinander 
abgewogen.  Dabei  ist er  zu dem Ergebnis gelangt, 
dass  jedenfalls  im  Streitfall  dem  Interesse  des 
Steuerpflichtigen  an  einem  –  möglicherweise  nur 
vorläufigen  –  Werbungskostenabzug  ein 
überwiegendes  öffentliches  Interesse,  insbesondere 
das Interesse an einer geordneten Haushaltsführung, 
nicht entgegensteht. 

• Aufteilung der Schuldzinsen bei den 
Anschaffungskosten von gemischt 
genutztem Grundstück

Schuldzinsen  sind  steuerlich  als  Werbungskosten 
oder  Betriebsausgaben  abziehbar,  soweit  sie  mit 
einer  bestimmten  Einkunftsart  in  wirtschaftlichem 
Zusammenhang  stehen.  So  verhält  es  sich  auch, 
wenn sie für ein Darlehen geleistet worden sind, das 
dazu  verwendet  wurde,  Einkünfte  aus  Vermietung 
und Verpachtung zu erzielen.  
 
Dient  ein  Gebäude  nicht  nur  dem  Erzielen  von 
Einkünften  aus  Vermietung  und  Verpachtung, 
sondern auch der (nicht steuerbaren) Selbstnutzung, 
und werden die Darlehensmittel  lediglich teilweise 
zur  Einkünfteerzielung verwandt,  so sind auch die 
Darlehenszinsen  nur  anteilig  als  Werbungskosten 
abziehbar.  Der  Steuerpflichtige kann allerdings ein 
Darlehen  mit  steuerrechtlicher  Wirkung  gezielt 
einem bestimmten, der Einkünfteerzielung dienenden 
Gebäudeteil zuordnen. Will er die Zinsen aus diesem 
Darlehen in vollem Umfang abziehen, muss er dem 
jeweils  vermieteten  Gebäudeteil  die  darauf 
entfallenden  Anschaffungskosten  gesondert 
zuordnen und diese aus dem dafür aufgenommenen 
Darlehen gesondert bezahlen. 

An der  zweiten  Voraussetzung fehlt  es,  wenn das 
Darlehen  zwar  zunächst  zur  Finanzierung  des 
vermieteten  Grundstücksteils  vorgesehen  wird,  es 
dann  aber  einem Konto  gutgeschrieben  wird,  das 
auch  Finanzierungsmittel  für  den  selbst  genutzten 
Teil umfasst und von dem der Steuerpflichtige alle 
Erwerbsaufwendungen bezahlt.  In  diesem Fall  sind 
die  entstandenen  Schuldzinsen  grundsätzlich  nach 
dem  Verhältnis  der  Wohnflächen/Nutzflächen 
aufzuteilen.

Dies gilt  nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in 
seinem  Urteil  vom  1.4.2009  jedoch  dann  nicht, 
wenn  die  Vertragsparteien  den  Kaufpreis  in 
anderer  Weise  auf  die  erworbenen 
Wirtschaftsgüter  aufgeteilt  haben  und  dieser 
Maßstab  –  weil  weder  zum Schein getroffen noch 
missbräuchlich  –  auch  steuerrechtlich  bindet.  In 
diesem Fall  ist  der  Kaufpreis nach dem Verhältnis 
des auf den vermieteten Grundstücksteil entfallenden 
Kaufpreises  zum  Gesamtkaufpreis  aufzuteilen  und 
die entstandenen Schuldzinsen in Höhe des hiernach 

auf  den  vermieteten  Grundstücksteil  entfallenden 
Anteils abzuziehen.

• Pendlerpauschale gilt wieder

Das  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  hat  mit 
Urteil  vom  9.12.2008  –  wie  schon  zuvor  der 
Bundesfinanzhof  –  die  Neuregelung  zur 
Pendlerpauschale für verfassungswidrig erklärt. 

Hintergrund: Die  Kosten  für  Fahrten  zwischen 
Wohnung und  Arbeitsstätte  konnten  bis  zum Jahr 
2006 als Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei 
den  Einkünften steuerlich  abgezogen  werden.  Dies 
geschah  grundsätzlich  in  Form  einer  von 
tatsächlichen  Kosten  unabhängigen 
(Pendler-)Pauschale in Höhe von zuletzt 0,30 € pro 
Entfernungskilometer. 

Mit  Wirkung ab  2007  bestimmte der  Gesetzgeber, 
dass  die  Aufwendungen  für  die  Wege  zur 
regelmäßigen  Arbeitsstätte  keine  Werbungskosten 
sind,  dass  aber  „zur  Abgeltung  erhöhter 
Aufwendungen“  für  Fahrten  ab  dem  21. 
Entfernungskilometer  eine  Pauschale  von  0,30  € 
„wie  Werbungskosten“  anzusetzen  ist.  Dieser 
Regelung folgte das BVerfG nicht. 

Das Bundesfinanzministerium teilt dazu mit, dass ab 
dem 1.1.2009 damit automatisch wieder das bis zum 
31.12.2006 geltende Recht anzuwenden ist.  Ist  der 
Arbeitnehmerpauschbetrag in Höhe von 920 € schon 
durch  andere  Werbungskosten  ausgeschöpft, 
verringert sich die steuerliche Bemessungsgrundlage 
um bis  zu  1.320  €  und  die  Steuerschuld  je  nach 
individuellem Grenzsteuersatz.  Gleichzeitig  besteht 
für  Arbeitgeber  wieder  die  Möglichkeit  der 
Pauschalbesteuerung bei  Fahrtkostenzuschüssen für 
die ersten 20 km.

• Höheres Elterngeld nach 
Steuerklassenwechsel

Eltern  dürfen  vor  der  Geburt  ihres  Kindes  die 
Steuerklassen  wechseln,  um  eine  Erhöhung  des 
Elterngeldes  zu  erzielen.  Das  Elterngeld  wird 
grundsätzlich  nach  dem  durchschnittlichen 
monatlichen Erwerbseinkommen des Berechtigten in 
den  letzten  zwölf  Monaten  vor  dem  Monat  der 
Geburt  des Kindes berechnet.  Dabei  sind u. a.  die 
auf  dieses  Einkommen  entfallenden  Steuern 
abzuziehen.  Das  Elterngeld  beträgt  67  %  des  so 
ermittelten Einkommens bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.800 € monatlich. 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 25.6.2009 in 
zwei  Fällen  entschieden,  dass  ein  veranlasster 



Wechsel  der  Lohnsteuerklasse  bei  der  Bemessung 
des Elterngeldes berücksichtigt werden muss.

In einem Fall war die Steuerklasse von IV auf III, in 
dem anderen  von V auf  III  geändert  worden.  Das 
führte  zu  geringeren  monatlichen  Steuerabzügen 
vom  Arbeitsentgelt  der  Steuerpflichtigen.  Gleich-
zeitig  stiegen  allerdings  die  von  ihren  Ehegatten 
(jetzt nach Steuerklasse V) entrichteten Einkommen-
steuerbeträge  so  stark  an,  dass  sich  auch  die 
monatlichen Steuerzahlungen der Eheleute insgesamt 
deutlich  erhöhten.  Dieser  Effekt  wurde  bei  der 
späteren Steuerfestsetzung wieder ausgeglichen.

Das  Verhalten  der  Steuerpflichtigen  sah  das  BSG 
nicht  als  rechtsethisch  verwerflich  und  damit  als 
rechtsmissbräuchlich  an.  Der  Steuerklassenwechsel 
ist nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. Seine 
Berücksichtigung  ist  durch  Vorschriften  des 
Bundeselterngeld-  und  Erziehungszeitengesetzes 
weder  ausgeschlossen  noch  sonst  wie  beschränkt. 
Ein Missbrauchsvorwurf lässt sich nach Auffassung 
des  BSG  nicht  hinreichend  begründen.  Die 
Möglichkeit  eines derartigen Steuerklassenwechsels 
ist im Gesetzgebungsverfahren erörtert worden, ohne 
dass dabei von Rechtsmissbrauch die Rede war.


